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WIENERGEMEINDERAT
als

LANDTAG

Sitzungvom29 ,Juli1927
PräsidentDr .DannebergeröffnetumvierUhrdieSitzung,

woraufderLandtagsofortindieVerhandlungeneintritt.
. R.Weigl( soz ,dem )referiertzunächstüberdieGesetzes-¬

vorlagebetreffenddie zeitweiseErmässigungderKraftwagenabgabe,Der
gänzlichenAuflassungderKraftwagenabgabefürLastautomobile ,dieam1.
JännervorigenJahreserfolgte ,sollnuneinesehrwesentlicheErmässigung
der Abgabensätzefür Privatpersonenautosfolgen .DieErmässigungsollein

vollesDritteldesbisherigenAbgabenbetragesfür dieerstensechsSteu¬
erpferdestärkenbetragen .FüreinenKraftwagenmitdreiSteuerpferdestär -¬
ken ,fürdenbisher150SchillingproJahrzubezahlenwar ,wirddieAbgabe
künftig nur 300Schilling betragen ,für einen WagenvonsechsSteuerpferde-¬

stärken mit einer bisherigen Jahresabgabe vån 900 Schilling sind in Zu- ¬
kunft nur 600Schilling zu entrichten .Die Ermässigungwirkt sichprozen-¬

tuell amstärksten bei denKleinautosaus .Sie wurdeaber nicht nurbloss
auf die Kleinwagenbeschränkt ,sondern auch die AbgabensätzefürAutos

300Schil¬über sechs Steuerpferdekräfte wurdenum

lingermässigt.DieseBegünstigungkommtalsoauchdenmittlerenundgros-¬
senWagenzugute ,aufderenErzeugungdie heimischeIndustrieinerhebli¬
chemMasseeingestelltist .EinVergleichzeigt ,dassWienmitdervorge

schlagenen Ermässigungbei der überwiegendenAnzahlvon Kraftwagenunter

die Abgabensätze anderer Bundesländer kommt .So ist zumBeispiel für einen

WagenvonsechsSteuerpferdestärkenin Wien600SchillingproJahrzube¬
zahlen währenddie Steuer für einen Wagenvon sechsSteuerpferdekärften
in Steiermark720Schilling ,in Niederösterreich675Schilling undinLinz

690Schillingbeträgt .
. R.Untermüller( E.L .)erklärt ,dassdieVorlagesehrenttäuscht,

Nachder Ankündigungder Steuerermässigungfür diePersonenkraftwagen
durch den Bürgermeister habe man mehr erwartet .Die Automobilsteuer mache

nur fünf Prozent des ganzen Budgets aus und da müssedieSteuerermässigung
als ausserordentlichbescheidenbezeichnetwerden.Esist unanständig ,in

der Begründungdes Gesetzentwurfes zumVergleich der Steuersätze in Wien
mit den Steuersätzen in anderen Bundesländern nur jene Bundesländer her - ¬

anzuziehen ,in denendie Steuer ein wenighöherals in Wienist ,Voneinem

sokhenVergleichkannmansich keinklares Bildmachen .Uebrigensist in
denmeistenBundesländerndie Kraftwagenabgabebedeutendniedriger alsin
Wien .So werden in Tirol für eine Steuerpferdekraft zehn Schilling eingeho - ¬
ben ,in Vorarlberg35Schilling ,in Kärnten30Schillingin Burgenland50
Schilling und in Salzburg 35 Schilling Hingegen beträgt die Abgabein

Wienfür eine Steuerpeferdekraft 150Schilling .DasBurgenlandhatmehr
Verständnisfür die EntwicklungdesAutomobilismusals die reicheStadt
Wien.WienhättediedoppelteVerpflichtung,dieKraftwagenabgabeaufein
Mindestmassherabzusetzen .Hier ist die Automobilindustrie ,die jaaußh
Steuerträgerinist In der Begründungdes Antrageswirdanerkannt ,dassdie
Industrie auch auf die Erzeugungvon mittleren und grossen Wageneinge

stelltist ,FürdieseWagenaberwirdnureineganzkleineErmässigungge-¬
währt .DieAutomobilindustriehat aberdiegrössteFörderungnotwendig.Die
Wiener Automobilindustrie hat eine Kapazität für 5000 Arbeitsr .1924hat

sieabernur2500beschäftigenkönnenunddieseZahlsankimVorjahtauf
1607unddieserStandwirdsichhöchstwahrscheinlichbisheuteweiterver¬
ringert haben .VondiesemGesichtspunkteaus wäreeine Ermässigungnotwen

dig ,die wirklichfühlbarsein sollte .MitRücksichtdarauf ,dass dieVorlage
in keiner Weisebefriedigt wirdder Antragauf folgendeErmässigungge- ¬
stellt DieAbgabefür eineSteuerpferdekraftwirdaufhundertSchillingher
abgesetzt .Diese Abgabewird bei Kraftfahrzeugen für Aerzte und fürsolche
Wagen,dievoneinemBerufsfahrergefahrenwerden,umfünfzigProzentermäs
sigt .DieSteuerfürLohnkraftwagenwirdüberhauptaufgehoben.DieseEr-¬
mässigungenbeziehungsweiseAufhebungder Abgabefür Lohnkraftfahrwagen

werdenzweifellosdenAnreizbieten ,grössereWagenzubauenundviele
Chauffeureeinzustellen .DerRednerbittetumdieAnnahmeseinesAntrages
undschliesst seineAusführungenmitder Bemerkung ,dassdieEntwicklung

durchdes Automobilismusin Wiennicht hohe Steuern behindert werdendürfe
. R.Weiglentgegnet,dassinWiendieAutomobilsteuereineZweck¬

steuerist ,dierestlosfürdieHerstellungderStrassenverwendetwird .Wenr
auf die niedrigeren Steuersätze in einzelnen Bundesländern verwiesenwurde ,

somussgesagtwerden,dassinWienkeineSteuerfürLastkraftwageneingeho¬
benwirdundauchMotorrädervollständigsteuerfrei sind .In Tirolmüssen
für Motorräderbis zufünfzigSchillingfür einePferdekraftundfür

Ladtkraftwagenbiszu15Schillinggezahltwerden,wobeinochbezücksich¬
tigt werdenmuss ,dassfürAnhängerbesondereZuschlägeeingehobenwerden.
In OberösterreichbeträgtdieSteuerfür MotorräderneunzigSchillingund
in Vorarlbergbis zusechzigSchilling .In WienwirddasLastfuhrwerkimmer
mehrautomobilisiert ,die Gemeindehebt aber keineSteuervonLastkraftwa¬
genein .WasdieWirkungderAutomobilsteueraufdieAutomobilindustrie
anlangt,somussbetontwerden,dassdieseIndustrienichtdurchdieEinhebur
der Abgabe ,sonderndurchdie tristen wirtschaftlichenVerhältnissezulei -¬

denhatDieseTerhältnissehabendazugeführt,dassdieAutomobilindustrie
in WienleidermitdemAuslandnichtkonkutierenkann .Auchdieschlechte
BeschaffenheitderösterreichischenStrassenhält vieleLeutevordemAn-¬
kaufeinesAutomobilszurückundauchdie Ausländererklären ,dassdieEnt¬
wicklung unserer Automobilindustrie durch das schlechte Strassennetz be¬
hindertwird .DieAufhebungdesPauschalesvon75Schillingjährlichfür
die Autotaxi würdefür diese Wagengar nicht zur Wirkungkommen ,während

dieGemeindedochrund200. 000SchillingverlierenmüssteDieserBetrag
spielt aberbeiderHerstellungderStrassendocheinegewisseRolle ,für
dieBenützerdesAutotaxiskommter abergarnichtzurAuswirkung,Wasdie
ErmässigungderAbgabefür jeneAutobesitzeranlangtdie einenChauffeur
halten ,somussdieseAnregungerstgenauuntersuchtwerdenwessiesich
finanziellauswirkenwürdeEinegewisseUngerechtigkeitmüsseaberschon
jetzt festgestellt werden ,weilmeistder BesitzereinesWagens ,derselbst
lenkt wirtschaftlich schwächer ist ,als der ,der sich einen Kraftwagenlen

kerleistenkannDieSteuerwirddurchdieseNovellierungaufdie
Hälfteermässigt,wasgewissdenWünschenderIndustrieundallerInteres
sentenentspricht .

DieVorlagewirdin allenzweiLesungenangenommen.DieAnträ
gedesGemeinderatesUntermüllerwerdenabgelehnt

S .RKokrda( soz ,dem ,berichtetüberdieGesttzesvorlage
betreffenddieBekämpfungdesKartoffelkrebses .DerNationalrathatim
Juli 1926ein Kartoffelkrebsgesetz beschlossen .NachdiesemGesetzmüs¬

sendieeinzelnenLänderdasDurchführungsgesetzbeschliessen .DieVorlage
entsprichtfastgänzlichdenRichtliniendesBundesgesetzes.



ZweiterBogen.
. R.Dr .Hengl( E.L .) teiltmitdasserimzuständigenGemein-¬

deratsausschussbei der Beratungdes Gesetzesverlangt habe ,dass fürdie

AnzeigereinerKartoffelkrankheiteinePrämievonfünfzigSchillingge-¬
währtwerdenmögeDieswurdeaber mit demHinweisabgelehnt ,dasssolche
Anzeigendie soziale Pflicht jedes Landwirtessind .Es wäreabergewiss
die Einführungeiner solchenPrämieein Anreizzur AnmeldungvonKartoffe .

krahkheitengewesen .DerKartoffelbauin Wienist nämlichgarnichtso
gering .ImJshre 1925wurdenvondenLandwirten131HektarFrühkartoffel

und 261 HektarSpätkartoffel abgebaut ,In den Kleingärten wurdenrund

185HektarmitKattoffelbebaut.Dassindrund600Hektaroder1000Katas-¬
traljoch . Eswäreauchsehrzweckmässig,wenndie MitgliederdesUnteraus-¬
schussesfürKleingartenwesendieWienerKleingärtneraufdieWichtigkeit
desrechtzeitigenErkennensdesKartoffelkrebeesaufmerksammachenwürden
wozuwohlambesteneine Begehungder KleingärtennotwendigwäreEsmüss¬
tenauchDrucksortenandieKleingäütnerverteiltwerden,diealleArten
vonKartoffelkrankheitenaufzeigen.

St . R.Kokrdaerwidert ,dassPrämienfür Anzeigenauchdie
GefahrvonSchikanenin sichbergen .Selbstverständlichwerdenallebe¬
rufenen Faktoren in der Gemeindezusammenwirken ,umsowohldieLandwirte

als auchdie Schrebergärtnerüber die Vorkehrungenzur Bekämpfungvon
Kartoffelkrankheitenzuinformieren.

DieGesetzesvorlagewirdinbeidenLesungeneinstimmigange-¬
nommen.

Bt. R .RichterreferiertüberdieGesetzesvorlagebetreffenddieRee
gelungder öffentlichenSammlungen .DereigentlicheGrund ,diesesGesetzzu
schaffen ,ist dienotwendiggewordeneRegelungdesSammelwesens.Darüber
existierenzweiVerfügungen,dieeineausdemJahre1773unddieandere
ausdemJahre1833 . Esist begreiflich ,dassdieseVerfügungenveraltetsind
unddahereineRegelungdesSammelwesensnotwendigist .AusdenBestimmunger
desGesetzesist hervorzuheben,dassöffentlicheSammlungennurmirBewilli-¬
gungdesMagistratesdurchgeführtwerdendürfen ,dassPersonen ,diemit
einer Sammlungbetraut sind ,eine amtlicheLegitimationhabenmüssen ,dass

demMagistratbiszueinemgewissenGraddieKontrollezustehtunddass
die AbrechnungübereineSammlungin längstensvier Wochenabgeschlossen
werdenmuss .Sammlungenin Gotteadiensthäusernundbei Vereinen ,wenndie

emHimmelabhaltenunddabeieineSammlungveranstalten ,andersbehandelt
werdenals solche ,dieebeneineSammlungin einemgeschlossenenLokal
veranstalten .Besondersscharfkritisiert derRednerdieBestimmungenüber
dasKontrollrechtdesMagistrates .Dasist die aller überflüssigsteund
aller schikandsesteBestimmung.DerMagistratsoll nicht nurberechtigt
sein ,die Abrechnungzu überprüfen ,sondernsoll auchzur Ueberprüfungvon
BüchernundBelegenberechtigtsein .DagibtesebenkeinPrivatgeheimnis
mehr .Dasist eine Schikanemit der offenkundigenAbsicht ,die Leutedavon

abzuschrecken,fürgewisseZweckeetwaszugeben.DieBestimmungermöglicht
aber auch den Magistrat die Einsicht in die innere GebarungvonKörper
schaften ,das ebenfalls abzulehnenist .

NachderVorlagemussjederVereinspäsestenseinemMonatnach
derSammlungdemMagistratdieAbrechnungvorlegen.Hierbeginntdiegröss-¬
te Schikane.DerMagistratentscheidetnacheigenemErmessen,obdieAbe
rechnung in Ordnung ist was dazu führen kann ,dass man einfach keine wei

tere Bewilligungfür eineSammlungbekommt.DieseBestimmungsollüber-¬
hauptgestrichenwerden ,waswirbeantragen .SolltedieserAntragnichtan-¬
genommenwerden ,dannstelle ichdenEventualantrag,dassspätestens
nacheinemMonatnachBeendigungder SammlungdemMagistratüberdasEr
gebniszuberichtenist BestehenbeimMagistratbegründeteZweifelüber
die Richtigkeit der Abrechnungdannkanner den Vereinaufforderninner
halbeinesweiterenMonatesdienotwendigenAufklärungenbeizubringen
Weitersbeantrageich ,dass der Paragraphh überhauptzu streichenist

Es ist bis heute trotz aller SubventionverweigerungendesRate
hausestrotz aler Schikanennicht gelungen ,die karitativenVereineumzu
bringen .Jetzt will manauch noch die Sammlungenunterbinden und essoll

nichtsmehrübrigbleiben ,alsdiesozialistischeKaritas .Dasistder
HauptzweckdiesesGesetzesWasvondenkaritativenVereinengilt ,kann
auchvöndenKulturorganisationengesagtwerden .Wirsehenauf derganzen
LinieeinenVernichtungskampfgegenalles ,wasnicht sozialistischist .
Aufder einenSeite treibenSie eine ausgesprocheneparteimässigeUnter¬
stützungspolitik ,auf der anderenSeite unterbindenSie dieAufbrüngung
derMittelfürdiekatholischenVereine.Wirwerdenimmerwiederaufzeige
wie unerhört einseitig und parteimässig Sie im WienerRathaus dieVer
waltungführen ( LebhafterBeifall ) .

Sammlungenin geschlossenenRäumendurchgeführtwerden,bedürfennichtder
Bewilligung.

InlängerenAusführungenbeschäftigtsichGemeinderatDoppler
mit der Vorlage .Er erklärt ,dass für eine Regelungdes Sammelwesenseigent-¬

lichkeinGrundbesteht.DasLandWienbemühesich ,möglichstalleKompe-¬
tenzenansichzureissenundsichmöglichstvielGeltungzuverschaffen,
unddassist auchderGrund,warumjetztdasSammelwesengeregeltwerden
soll .DieVorlageistentbehrlich.BisjetzthabendiealtenVerordnungen
und Patente ,die für das grosse österreichische Reich genügt haben ,ausge- ¬

reichtumzuordnen,waszuordnenwar .Jetztaufeinmalgenügensienicht
mehr.DerRednerwendetsichdannderBesprechungdereinzelnenGesetzes-¬
bestimmungenzu ,wobeier erklärt ,dassmitdiesemGesetzderMagistrat
zu einemPolizeipüttelgemachtwird .DasGesetzist ganzundgardanach
angetan ,alles als öffentlicheSammlungenzudeklarieren .SchonderPara¬
graph1 gibtzuallenMöglichkeitenfür eineInterpredationdieHand¬

Verschärfunghabeundbedeuteteine ganzausserordentliche desbisherigen
Zustandes.UnhaltbaristdieBestimmungbezüglichderAufhebungvonSam¬
melbüchsen.Besondersscharfmüssendie Bestimmungen ,die imParagraph
6bdesGesetzesenthaltensind,kritisiertwerden.EineBestimmungbesagt,

. R.Stöger( E..)bezeichnetdieVorlagealseinProduktder
reinstenOligarchenwirtschaft .DieVorlageist einFaustschlagfürdiechris
licheBevölkerungundfürdiechristlicheKaritas .DabeidürftedieGemeinde
garnichtdieseTätigkeitunterbinden .SieopfertheutebereitsdemMoloch

WohnhausbaudieKinderfürsorge.ZweiKinderanstaltenwerdenaufgelassenund
alsErsatzwirddasSchlossWilhelminenbergfürKinderbereitgestellt .Das

ist abergarkeinErfolg ,sonderneineVerringerungum340Plätze .DieGe
meinde hat es also gar nicht notwendig ,die private Kinderfürsorge zunschä

digen.DasGesetzrichtetsichvorallemgegendenKaritasverbandderin6h
Kindergärten5143Kinderundin 81Tagesheimstätten6132Kinderbetreut .
DerVereinführteinHeiminMitterbachfürlungenschwacheKinderundeines
in Wienfür Kinder lungenkranker Eltern .Er erhält 36 Schulen mit 950Kin

derund51Internatemit1301Kinder.DerVereinFroheKindeheit,hat60Hor-¬
te und3 Kindergärtenmit 4000Kinder .Nichtwenigerals 29 . 078Kinderwer

denvomKaritasverbandbeschütztunddieKostenbetragenfastfünfMilliomn
Schilling.DergrössteTeilwirddurchSammlungenaufgebracht.Nunsolldie
Tätigkeitdieses Vereinesgestört werden .Daszeigt ambesten ,dass dievon
derMehrheitzurSchaugetrageneKinderfreundlichkeitunechtist .Wirlehe
nen diese terrorristische Vorlageselbstverständlich ab .( Beifall ) .

dassSammlungeningeschlossenenLokalenkeinerBewilligungbedürfen.Es
istgarnichteinzusehen,warumVereine,dieeineVersammlungunterfrei-



DritterBogen¬
. R.Dr .Wagner( F. . )erklärt ,dassdasBekanntwerdendieserGe-¬

setzesvorlagein der Bevölkerungein sehr unliebsamesAufsehenerregthat .
DieVereineundVerbändefürchten sich langenicht so sehr vorderBeläs-¬
tigungderBevölkerungdurchdie Sammlungenals vorderBelästigungihrer
Mitgliederdurchdie AnwendungdesvorliegendenGesetzentwurfies.DerBe¬

weishiefürwurdeerbrachtdurchdiespontaneEntrüstungskundgebungsovie¬
ler Vereine ,als derGesetzentwurfbekanntwurdeDieseVereineerblicken
inderGesetzwendungderVorlageeineausserordentlicheGefährdungihrer
Tatigkeit ,einigesogarihresBestandesIn derschärfstenWeisehabenge¬
gendieseVorlagederVerbanddeutschvölkischerVereine,der275. 000Mit¬
gliederzählt ,derdeutscheundösterreischischeAlpenvereindieGesamtheit
der deutschenGewerkschaftenunddie grossenkulturellenVereineprotestier
Esist aucheigentümlich,dassausgerechnetjetztdieNotwendigkeitbesteht,
dieöffentlichenSammlungenineinerderartigenWeisezu ,regeln. Mankann
auchgarnichtbehaupten ,dassdie BevölkerungdurchSkancale ,die ausöffent
lichen Sammlungenhervorgegangenwären ,besonders beunruhigt wordenist .

Wasunshiervorgelegtwurde,hatniemanderwartet.Manmusssagen,
dassausderVorlagePolizeigeistatmet ,derausgehtvoneinerPartei ,die
angeblichdieFreiheitaufihreFahnegeschriebenhat(Beifall).
MitdieserVorlagegreifenSiein RechtevonKorporationenein ,diefür
dieseschonGewohnheitsrechtegewordensindDerSchulvereinunddieSüd-¬
markhabendurchvieleJahrein öffentlichenLokalenundGasthäusernSam¬
melbüchsenaufgestellt undkein Menschhat ihnendies verwehrt .Siewerden
künftig die Bewilligungdazueinholenmüssenundich bin nichtüberzeugt
dassSieihnendazudieBewilligungerteilen.Esistganzunmöglich,dieser
VorlagezuzustimmenDerRednerbeantragteschliesslich dieRückverweisung
derVorlage ,undfalls dieRückverweisungabgelehntwerdensollte ,verschie¬
deneAbänderungenbeziehüngsweiseStreichungeneinzelnerBestimmungendes

Gesetzentwurfes.
. RMerbaul( E. . )kritisiertebesondersdieSammlungenfürdie

BlindenWiens.BeidenSammlungenfürdieRettungsgesellschaft ,fürdie
ArmenWiens und für die barmherzigen Brüder wurden die gesammeltenGelder

restlos ihrer Betsimmungzugeführt .BeådemSammeltagfür die Blindenwar
aberdiesnichtderFall .DerVerbandderBlindenhatandieWienerBevöle
kerung der Aufruf erlassen ,Wienmögefür alle Blinde Wienssammeln ,Das

warabereineTäuschungDerroteBlindenverbandhateszuWegegebracht,
dass 360 Blinde von demErgebnisder Sammlungvollkommenausgeschlössen
wurden.DieSammlungenvon1923bis1926ergaben900,000Schilling.Davon
hätten alle 860BlindeWiensgenügendunterstützt werdenkönnen .Wohin
sindaberdieSammelgeldergekommen?FüreineMaterialabgabestellewurien
500. 000Schillingaufgewendet,füreinErholungsheim100,000Schilling,
für einekostspieligeProzessführungwurdenausdenSammelgeldern50. 000
Schillingverbrauchtundfür die streikendenBlinden8000Schillingals
Streikunterstützungausgezahlt.MaxWintererklärtedenBlinden,erwerde
einenjedeneineExistenzgründen.SowurdeeinePuppenindustriegeschaffer
undin vierMonaten60,000SchillingverpulvertUndsogehtesweiter.
Esist tieftraurig,dassdiestädtischeBlindenfürsorgenichtsostark

iat ,diesenZuständenEinhaltzugebieten .AuchmitdieserVorlagewird
manbeidensozialdemokratischenBlindenvereinnichtsausrichtnn ,derVer-¬
bandwirdstärkeralsStadtratRichterseinundwirdweiterseineWege
gehen.(BeifallbeidenParteienderEinheitsliste). doch. Rtin .Dr .Motzke( E . . ) führtaus ,dass dieMehrheit
einsehenmüsste,dassdieVolageeinersehrdringendenundsehrernsten
Ueberarbeitungbedärfe.SowiedieVorlageist ,istsieunannehmberEsist
richtig ,dassdiebisherigenMassnahmenbezüglichderöffentlichenSamm¬
lungennichtlückenloswaren .EineLückebestandin derDifinitiondes
BegriffesderöffentlichenSammlungen.Wirwehrenunsnichtgegeneine

volleundvernünftigeRegelungBeidenSammlungenaufdenStrassem

undin HäusernvonWohnungzu Wohnunghat ja auchbisherschonderMagis
tratseineBewilligunggebenmüssenNiemandhatsichdagegengewährt.
DieVorlageist abernichtdas ,wasmanuntereinervernünftigenRegeßung
versteht.DieVorlageisteinweitererWegzumstriktenkommunalenSo¬
zialismus.SieunterbindenjedefreieInitiative,diesichausderfreien
ereinstätigkeitentwickelt.Abernichtnurdas ,dieVorlageistaucheine
fürchterlicheKnebbelungderEntwicklungsfähigkeitundEntwicklungsmög
lichkeit der BevölkerungSie ist aucheine bewussteDrosselungdesVer
einsrechtes.WasdasKontrollrechtbetrifft ,somussichIhnenschonsagen,

Siegarnichtsangehe .SiehabensichnichtdarumzudassdieGebarung
kümmernunddieBestimmungbezüglichderKontrolleist einunerhörter .
Eingriff in die Selbstverwaltung der Vereine ,die ein StückDemokratie

ist ,dassSienunerschlagenDieserschwereUebergriffmussentschiedenst
abgelehntwerdenWennSievernünftige,massvolleDingedurchführen,werden
SieaufkeinenWiderstandstossen.IndieserVorlageabersehenwirnur
wiedereinenneuenVersuch,dåeBevölkerungjederSelbstständigkeitzu
berauben ,jedengesundenFortschrittundjedegedundeEntwicklungzu
hemmen.DazuwerdenSieunsereZustimmungkniemalsfinden(LebhafterBei¬
fallbeiderMinderheit).

St. R.RichtererwidertdannimSchlusswort:ImAusschuss,imStadt¬
senatundauchhierwurdeerklärt ,dassdiesesGesetzdasVereinswesen
tan' iere(Rummelhardt:EineKnebelungdesVereinswesensistes!).Das
Vereinswesenhat mit dieser Vorlagenichts zu tun .Mankanndochnichtsae
gen ,dassdasSammelneineVereinstätigkeitist .Esist dochnichtdieRe¬
geldassVereine ,umihrenZweckzuerfüllenöffentlicheSammlungenver
anstaltenmüsseZudiesemZweckhebter ja die Mitgliedsbeiträgeein
Eswirdgesagt ,dassdie Sozialdemokratentäglichsammeln.DieSozial -
demokratenhabenniemalseineöffentlicheSammlungimSinnedieses
GesetzesgemachtWirhebenlediglichunsereMitgliedsbeiträgeein( Zwi
schenbei den Mitgliedernder Hinheitsliste :Heuteist erst wiederin
derArbeiter-ZeitungderAufrugzueinerSammlung!).Dashatdochnichts
mitdemöffentlichenSammlungenzutun ,diedurchdiesesGesetzgere
geltwerdensollenIndemGesetzsindSammlungsaufrufeinZeitungenaus
drücklichausgenommen,dadasnichtöffentlicheSammlungenimSin¬
nedesGesetzessind .DerVorzugdesGesetzesbestehtdarin ,dasseine
genaueDefinitiondesBegriffes„OeffentlicheSammlung"gegebenwird
DamitwirdjedemMissbrauchvorgebeugt.DieOppositiongegendenParagrap!
5 halt ichfür nichtzweckmässig,dennwennjemanddasGeheimniswahren

i
will ,dann soll er es auch schon bei der Spendewahren .) . Volks¬
bildnerischeundkaritativeZweckegebenwirausöffentlichenMitteln
Unterstützungendasichwohlbeweistgenugdasswirvolksbildnerische
Bestrebungenunddie pritate Fürsorgenicht untergraben ,sondernimGe
genteilfördern .( Dr .AlmaMotzko( E. ) : Abernursozialistische!)Auch
dastrifft nicht zu dassdie Bestimmunghisnci thlich der Sammlungenun¬

tervfreiemHimmeldie Vereinstätigkeithindere( Rufebei derMinderhet:
AberdieVersammlungstätigkeit!).SammelngehörtdochnichtzurAufgabe
einerVersammlung.DasGesetzbe¬zweckt,Schwindelsammlungenvorzubeugenundin dieöffentlichenSamm
lungenOrdnungzu bringen .Daskannnur im Interesse aller liegen( Leb
hafter Beifall bei derMehrheit) .

DieGesetezesvorlagewirdsodannmitdenStimmenderSozial¬
demokratenangenommen,sämtlicheAbanderungs-undStreichungsanträge
werdenabgelehnt.

DieSitzungwirdsodanngeschlossen.DienöchsteSitzungwirdim
schriftlichenWegebekanntgegeben.
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